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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.04.1989

Index

L65000 Jagd Wild

L65007 Jagd Wild Tirol

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

JagdG Tir 1983 §12 Abs1;

JagdG Tir 1983 §27 Abs1;

JagdG Tir 1983 §70 Abs1;

JagdRallg;

VStG §7;

Rechtssatz

Führt ein Jagdausübungsberechtigter einen Jagdgast in Kenntnis, dass dieser weder eine Jagdkarte noch einen

Jagderlaubnisschein mit sich führt, auf die Pirsch oder beauftragt er seinen Pirschführer, dies zu tun, so ist dieses

Verhalten als Beihilfe iSd § 7 VStG zu den Verwaltungsübertretungen nach dem § 12 Abs 1 und § 27 Abs 1 iVm § 70 Abs

1 Tir JagdG zu werten.

Schlagworte

Jagdkarte Übertretungen und Strafen Strafnormen
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